
EG 238 Datenverarbeitung und Auskunftspflichten für qualifizierte Mietspiegel

Allgemeines. Art. 238, eingefügt dch das MsRG (Einf 77 v § 535), verbessert die Bedinggen für die Erstellg u
Anpassg qualifizierter Mietspiegel gem § 558d. – Inhalt. Die zuständ Behörden haben für die Erstellg eines
qualifizierten Mietspiegels öffrechtl Befugnisse zur Datenerhebg u -verarbeitg dch Nutzg vorhandener Daten bei
der Verwaltg der Grdsteuer (§ 1 I), aus dem MeldeReg (§ 1 II 1) u aus Gebäude- u Wohngszählg des Zensus (§ 1
V 1). Die Daten gem § 1 I u II 1 dürfen auch die von den zuständ Behörden gem DS-GVO 28 mit der
Mietspiegelerstellg beauftragten Stellen, zB private Institute, verarbeiten (§ 1 III). Die erhobenen Grdsteuer- u
Meldedaten sind gem § 1 IV zu löschen. Zur Erstellg eines qualifizierten Mietspiegels od dessen Anpassg mittels
Stichprobe können die zuständ Behörden od die von ihnen beauftragten Stellen von den Wohnraum nutzden Pers
(selbstnutzde Eigtümer od Mieter) Ausk über eine Vermietg u die Anschrift (§ 2 I, III) u danach von Vermietern u
Mietern Ausk über die Merkmale, die zur Ermittlg des maßg Wohngsbestandes u zur Bestimmg der ortsübl
VglMiete erfdl sind (§ 2 II, III), verlangen; diese AuskPfl ist bußgeldbewehrt (§ 4). Die Datenverarbeitg der gem
§ 2 erhobenen Merkmale richtet sich nach § 3.

EG 238 § 1 Erhebung und Übermittlung von Daten. (1) Zur Erstellung eines qualifizier-
ten Mietspiegels dürfen die nach Landesrecht zuständigen Behörden bezogen auf

das Gebiet, für das der Mietspiegel erstellt werden soll, die bei der Verwaltung der Grundsteuer
bekannt gewordenen Namen und Anschriften der Grundstückseigentümer von den für die Verwaltung
der Grundsteuer zuständigen Behörden erheben und in sonstiger Weise verarbeiten.

(2) 1Zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels übermittelt die Meldebehörde der nach Landes-
recht zuständigen Behörde bezogen auf das Gebiet, für das der Mietspiegel erstellt werden soll, auf
Ersuchen die nachfolgenden Daten aller volljährigen Personen:
1. Familienname,
2. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens,
3. derzeitige Anschriften im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde,
4. Einzugsdaten sowie
5. Namen und Anschriften der Wohnungsgeber.
2Das Ersuchen kann nur alle zwei Jahre gestellt werden. 3Die nach Landesrecht zuständigen Behörden
dürfen die in Satz 1 genannten Daten in dem zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels erforder-
lichen Umfang erheben und in sonstiger Weise verarbeiten.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 Satz 1 genannten Daten dürfen auch von Stellen verarbeitet werden,
die von der nach Landesrecht zuständigen Behörde damit beauftragt wurden, wenn die Datenver-
arbeitung auf der Grundlage einer Vereinbarung nach Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/
679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) erfolgt.

(4) 1Die nach Landesrecht zuständige Behörde und die in Absatz 3 bezeichneten Stellen haben die
nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Erstellung
des qualifizierten Mietspiegels nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, sie werden für eine Anpas-
sung mittels Stichprobe nach § 558d Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs benötigt. 2Die
nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten sind spätestens drei Jahre nach ihrer Erhebung zu
löschen.

(5) 1Zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels dürfen die Statistikstellen der Gemeinden und
der Gemeindeverbände, sofern sie das Statistikgeheimnis gewährleisten, von den Statistischen Ämtern
des Bundes und der Länder folgende Daten aus der Gebäude-und Wohnungszählung des Zensus,
bezogen auf das Gebiet, für das der Mietspiegel erstellt werden soll, erheben und in sonstiger Weise
verarbeiten:
1. Erhebungsmerkmale für Gebäude mit Wohnraum und bewohnte Unterkünfte:

a) Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel,
b) Art des Gebäudes,
c) Eigentumsverhältnisse,
d) Gebäudetyp,
e) Baujahr,
f) Heizungsart und Energieträger,
g) Zahl der Wohnungen,

2. Erhebungsmerkmale für Wohnungen:
a) Art der Nutzung,
b) Leerstandsdauer,
c) Fläche der Wohnung,
d) Zahl der Räume,
e) Nettokaltmiete,

3. Hilfsmerkmale:
Straße und Hausnummer der Wohnung.

2Die Statistikstellen der Gemeinden und Gemeindeverbände haben die nach Satz 1 Nummer 3 er-
hobenen Hilfsmerkmale zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch zwei Jahre nach Erhe-
bung, zu löschen.
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EG 238 § 2 Auskunftspflichten. (1) Zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels und zu
seiner Anpassung mittels Stichprobe sind Eigentümer und Mieter von Wohnraum

verpflichtet, der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen Auskunft zu erteilen darüber,
ob der Wohnraum vermietet ist, sowie über die Anschrift der Wohnung.

(2) Zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels und zu seiner Anpassung mittels Stichprobe sind
Vermieter und Mieter von Wohnraum verpflichtet, der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf
Verlangen Auskunft über folgende Merkmale zu erteilen:
1. Erhebungsmerkmale:

a) Beginn des Mietverhältnisses,
b) Zeitpunkt und Art der letzten Mieterhöhung mit Ausnahme von Erhöhungen nach § 560 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs,
c) Festlegungen der Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage,
d) Art der Miete und Miethöhe,
e) Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage des vermieteten Wohnraums einschließlich

seiner energetischen Ausstattung und Beschaffenheit (§ 558 Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs),

f) Vorliegen besonderer Umstände, die zu einer Ermäßigung der Miethöhe geführt haben, ins-
besondere Verwandtschaft zwischen Vermieter und Mieter, ein zwischen Vermieter und Mieter
bestehendes Beschäftigungsverhältnis oder die Übernahme besonderer Pflichten durch den Mie-
ter,

2. Hilfsmerkmale:
a) Anschrift der Wohnung,
b) Namen und Anschriften der Mieter und Vermieter.
(3) Die Auskunftspflichten nach den Absätzen 1 und 2 bestehen auch gegenüber Stellen, die von der

nach Landesrecht zuständigen Behörde mit der Erstellung oder Anpassung eines qualifizierten Miet-
spiegels nach § 1 Absatz 3 beauftragt wurden.

EG 238 § 3 Datenverarbeitung. (1) 1Die nach Landesrecht zuständige Behörde darf die in
§ 2 Absatz 1 und 2 genannten Merkmale in dem zur Erstellung oder Anpassung

eines qualifizierten Mietspiegels erforderlichen Umfang erheben und in sonstiger Weise verarbeiten.
2Doppelerhebungen sind nur dann zulässig, wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit einer Erhe-
bung bestehen oder wenn dies zur stichprobenartigen Prüfung der Qualität der Erhebung erforderlich
ist.

(2) 1Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Hilfsmerkmale des § 2 Absatz 2 Nummer 2
von den weiteren erhobenen Merkmalen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert
zu verarbeiten. 2Die Hilfsmerkmale sind zu löschen, sobald die Überprüfung der Erhebungs-und
Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist und sie auch für eine
Anpassung des Mietspiegels nach § 558d Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht mehr
benötigt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Stellen, die von der nach Landesrecht zuständigen
Behörde mit der Erstellung oder Anpassung eines qualifizierten Mietspiegels nach § 1 Absatz 3 beauf-
tragt worden sind.

(4) 1Die nach Landesrecht zuständige Behörde darf die nach Absatz 1 erhobenen Daten zu wissen-
schaftlichen Forschungszwecken in anonymisierter Form an Hochschulen, an andere Einrichtungen,
die wissenschaftliche Forschung betreiben, und an öffentliche Stellen übermitteln. 2Sie ist befugt, die
Daten zu diesem Zweck zu anonymisieren.

EG 238 § 4 Bußgeldvorschriften. (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 2 Absatz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 3,

eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

EGBGB 238 §§ 2–4 Weidenkaff

2


